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Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Körperschaften 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU - Drs. 18/6342 neu 

Berichterstattung: Abg. Karl-Heinz Bley (CDU) 
(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 
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Gesetz  Gesetz  

zur Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass  

neuer Berufsreglementierungen im Bereich der  

öffentlich-rechtlichen Körperschaften 

zur Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass  

neuer Berufsreglementierungen im Bereich der  

öffentlich-rechtlichen Körperschaften
1)

 

  

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Niedersächsischen Architektengesetzes Änderung des Niedersächsischen Architektengesetzes 

  

 § 26 des Niedersächsischen Architektengesetzes 

vom 25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 356), geändert 

durch Artikel 24 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 

(Nds. GVBl. S. 66), wird wie folgt geändert: 

 § 26 des Niedersächsischen Architektengesetzes 

vom 25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 356), geändert 

durch Artikel 24 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 

(Nds. GVBl. S. 66), wird wie folgt geändert: 

  

 0/1. Absatz 2 wird gestrichen. 

  

 0/2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie 

folgt geändert: 

  

 Nach den Worten „in diesem Gesetz genannten 

Satzungen“ wird der Klammerzusatz „(Ordnun-

gen)“ eingefügt. 

  

1. Es werden die folgenden neuen Absätze 2 und 3 

eingefügt: 

1. Es werden die folgenden neuen Absätze 3 und 4 

eingefügt: 

  

 „(2) 
1
Die Satzungen müssen im Einklang mit 

den Vorgaben des auf sie anzuwendenden europä-

ischen Rechts stehen. 
2
Insbesondere hat die Archi-

tektenkammer bei neuen oder zu ändernden Vor-

schriften, die dem Anwendungsbereich der Richtli-

nie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhält-

nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreg-

lementierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25) unterfal-

len, die Vorgaben dieser Richtlinie einzuhalten. 

 „__________ (Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs 

jetzt in Absatz 3 Satz 1) 

  

 (3) 
1
Eine Vorschrift im Sinne des Absatzes 2 

Satz 2 ist anhand der in den Artikeln 5 bis 7 der 

Richtlinie (EU) 2018/958 festgelegten Kriterien auf 

ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen. 
2
Der Umfang 

der Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, dem In-

halt und den Auswirkungen der Vorschrift stehen. 
3
Die Vorschrift ist so ausführlich zu erläutern, dass 

ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz bewertet werden kann. 
4
Die Grün-

de, aus denen sich ergibt, dass sie gerechtfertigt 

und verhältnismäßig ist, sind durch qualitative und, 

soweit möglich und relevant, quantitative Elemente 

zu substantiieren. 
5
Mindestens zwei Wochen vor 

 (3) 
1
Die Architektenkammer hat neue oder 

zu ändernde Satzungsregelungen, die dem An-

wendungsbereich des Artikels 2 der Richtlinie 

(EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. Juni 2018 über die  

Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 

Berufsreglementierungen (ABl. EU Nr. L 173 

S. 25) unterfallen, vor ihrem Erlass oder ihrer 

Änderung daraufhin zu prüfen, dass sie nicht-

diskriminierend (Artikel 5 der Richtlinie [EU] 

2018/958), durch Ziele des Allgemeininteresses 

gerechtfertigt (Artikel 6 der Richtlinie [EU] 

2018/958) und verhältnismäßig (Artikel 7 Abs. 1 

                                                           
1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. EU Nr. L 173 

S. 25). 
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der Beschlussfassung der Vertreterversammlung 

über die Vorschrift ist auf der Internetseite der Ar-

chitektenkammer ein Entwurf mit der Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 
6
Nach dem 

Erlass der Vorschrift ist ihre Übereinstimmung mit 

dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwa-

chen und bei einer Änderung der Umstände zu prü-

fen, ob die Vorschrift anzupassen ist.“ 

bis 4 der Richtlinie (EU) 2018/958) sind. 
2
Der 

Umfang der Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, 
dem Inhalt und den Auswirkungen der Satzungs-

regelung stehen. 
3
Die Satzungsregelung ist so 

ausführlich zu erläutern, dass ihre Übereinstim-

mung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz be-

wertet werden kann. 
4
Die Gründe, aus denen sich 

ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig 

ist, sind durch qualitative und, soweit möglich und 

relevant, quantitative Elemente zu substantiieren. 
5
Mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfas-

sung der Vertreterversammlung über die Sat-

zungsregelung veröffentlicht die Architekten-

kammer auf ihrer Internetseite __________  

einen Entwurf mit der Gelegenheit zur Stellung-

nahme __________. 
6
Die Architektenkammer 

überwacht nach dem Erlass der Satzungsrege-

lung ____ ihre Übereinstimmung mit dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz __________ und prüft bei 

einer Änderung der Umstände __________, ob die 
Satzungsregelung anzupassen ist. 

  

 (4) 
1
Beschlüsse über die Hauptsatzung, 

die weiteren in diesem Gesetz genannten Sat-

zungen (Ordnungen) und die Satzung über die 

öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sach-
verständigen (§ 36 Abs. 4 der Gewerbeordnung) 

bedürfen der Genehmigung durch die Auf-

sichtsbehörde. 
2
Die Aufsichtsbehörde hat im 

Rahmen der Genehmigung und im Rahmen der 

Aufsicht zu prüfen, ob die Vorgaben des Absat-

zes 3 und des § 36 Abs. 4 a der Gewerbe-

ordnung eingehalten wurden. 
3
Zu diesem Zweck 

hat ihr die Architektenkammer die Unterlagen zuzu-

leiten, aus denen sich die Einhaltung der Vorgaben 
ergibt, insbesondere ____ die Gründe 

__________, aufgrund derer die Architektenkam-
mer die neue oder geänderte Satzungsregelung 

als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig 

im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt 

hat.“ 

  

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und wie folgt 

geändert: 

2. wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer 1) 

  

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie 

folgt geändert: 

 

  

Nach dem Klammerzusatz „(Ordnungen)“ 

werden die Worte „sowie die Vorschriften 

über die öffentliche Bestellung und Vereidi-

gung von Sachverständigen“ eingefügt. 
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b) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 4 ange-

fügt: 

 

  

„
2
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der 

Genehmigung oder im Rahmen der Aufsicht 

zu prüfen, ob die Vorgaben der Richtlinie (EU) 

2018/958 eingehalten wurden. 
3
Zu diesem 

Zweck hat ihr die Architektenkammer die Un-

terlagen zuzuleiten, aus denen sich die Ein-

haltung der Vorgaben ergibt. 
4
Insbesondere 

sind die Gründe zu übermitteln, aufgrund de-

rer die Architektenkammer die Satzung oder 

deren Änderung als gerechtfertigt, notwendig 

und verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie 

(EU) 2018/958 beurteilt hat.“ 

 

  

3. Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 5 

und 6. 

3. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 ____. 

  

  

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen Ingenieurgesetzes Änderung des Niedersächsischen Ingenieurgesetzes 

  

 § 28 des Niedersächsischen Ingenieurgesetzes 

vom 25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 322), geändert 

durch Artikel 25 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 

(Nds. GVBl. S. 66), wird wie folgt geändert: 

 § 28 des Niedersächsischen Ingenieurgesetzes 

vom 25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 322), geändert 

durch Artikel 25 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 

(Nds. GVBl. S. 66), wird wie folgt geändert: 
  

 0/1. Absatz 2 wird gestrichen. 

  

 0/2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

  

1. Es werden die folgenden neuen Absätze 2 und 3 

eingefügt: 

1. Es werden die folgenden neuen Absätze 3 und 4 

eingefügt: 

  

 „(2) 
1
Die Satzungen müssen im Einklang mit 

den Vorgaben des auf sie anzuwendenden europä-

ischen Rechts stehen.
 2

Insbesondere hat die Inge-

nieurkammer bei neuen oder zu ändernden Vor-

schriften, die dem Anwendungsbereich der Richtli-

nie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhält-

nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreg-

lementierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25) unterfal-

len, die Vorgaben dieser Richtlinie einzuhalten. 

 „__________ (Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs 

jetzt in Absatz 3 Satz 1)  

  

 (3) 
1
Eine Vorschrift im Sinne des Absatzes 2 

Satz 2 ist anhand der in den Artikeln 5 bis 7 der 

Richtlinie (EU) 2018/958 festgelegten Kriterien auf 

ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen. 
2
Der Umfang 

der Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, dem In-

halt und den Auswirkungen der Vorschrift stehen. 
3
Die Vorschrift ist so ausführlich zu erläutern, dass 

 (3) 
1
Die Ingenieurkammer hat neue oder zu 

ändernde Satzungsregelungen, die dem An-

wendungsbereich des Artikels 2 der Richtlinie 

(EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer  

Berufsreglementierungen (ABl. EU Nr. L 173 
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ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz bewertet werden kann. 
4
Die Grün-

de, aus denen sich ergibt, dass sie gerechtfertigt 

und verhältnismäßig ist, sind durch qualitative und, 

soweit möglich und relevant, quantitative Elemente 

zu substantiieren. 
5
Mindestens zwei Wochen vor 

der Beschlussfassung der Vertreterversammlung 

über die Vorschrift ist auf der Internetseite der In-

genieurkammer ein Entwurf mit der Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 
6
Nach dem 

Erlass der Vorschrift ist ihre Übereinstimmung mit 

dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwa-

chen und bei einer Änderung der Umstände zu prü-

fen, ob die Vorschrift anzupassen ist.“ 

S. 25) unterfallen, vor ihrem Erlass oder ihrer 

Änderung daraufhin zu prüfen, dass sie nicht-

diskriminierend (Artikel 5 der Richtlinie [EU] 

2018/958), durch Ziele des Allgemeininteresses 

gerechtfertigt (Artikel 6 der Richtlinie [EU] 

2018/958) und verhältnismäßig (Artikel 7 Abs. 1 

bis 4 der Richtlinie [EU] 2018/958) sind. 
2
Der 

Umfang der Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, 
dem Inhalt und den Auswirkungen der Satzungs-

regelung stehen. 
3
Die Satzungsregelung ist so 

ausführlich zu erläutern, dass ihre Übereinstim-

mung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz be-

wertet werden kann. 
4
Die Gründe, aus denen sich 

ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig 

ist, sind durch qualitative und, soweit möglich und 

relevant, quantitative Elemente zu substantiieren. 
5
Mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfas-

sung der Vertreterversammlung über die Sat-

zungsregelung veröffentlicht die Ingenieur-

kammer auf ihrer Internetseite __________ einen 

Entwurf mit der Gelegenheit zur Stellungnahme 
__________. 

6
Die Ingenieurkammer überwacht 

nach dem Erlass der Satzungsregelung ____ ihre 

Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz __________ und prüft bei einer Ände-

rung der Umstände __________, ob die Satzungs-

regelung anzupassen ist. 

  

 (4) 
1
Beschlüsse über die Hauptsatzung, 

die weiteren in diesem Gesetz genannten Sat-

zungen und die Satzung über die öffentliche Be-

stellung und Vereidigung von Sachverständigen 
(§ 36 Abs. 4 der Gewerbeordnung) bedürfen der 

Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
2
Die 

Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der Genehmi-
gung und im Rahmen der Aufsicht zu prüfen, ob 

die Vorgaben des Absatzes 3 und des § 36 

Abs. 4 a der Gewerbeordnung eingehalten wur-

den. 
3
Zu diesem Zweck hat ihr die Ingenieurkam-

mer die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich die 
Einhaltung der Vorgaben ergibt, insbesondere 

____ die Gründe __________, aufgrund derer die 
Ingenieurkammer die neue oder geänderte Sat-

zungsregelung als gerechtfertigt, notwendig und 

verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie (EU) 

2018/958 beurteilt hat.“ 

  

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und wie folgt 

geändert: 

2. wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer 1) 

  

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie 

folgt geändert: 
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Nach dem Wort „Satzungen“ werden die Wor-

te „sowie die Vorschriften über die öffentliche 

Bestellung und Vereidigung von Sachver-

ständigen“ eingefügt. 

 

  

b) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 4 ange-

fügt: 

 

  

„
2
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der 

Genehmigung oder im Rahmen der Aufsicht 

zu prüfen, ob die Vorgaben der Richtlinie (EU) 

2018/958 eingehalten wurden. 
3
Zu diesem 

Zweck hat ihr die Ingenieurkammer die Unter-

lagen zuzuleiten, aus denen sich die Einhal-

tung der Vorgaben ergibt. 
4
Insbesondere sind 

die Gründe zu übermitteln, aufgrund derer die 

Ingenieurkammer die Satzung oder deren 

Änderung als gerechtfertigt, notwendig und 

verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie (EU) 

2018/958 beurteilt hat.“ 

 

  

3. Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 5 

und 6. 

3. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 ____. 

  

  

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe 

  

 Im Kammergesetz für die Heilberufe in der Fas-

sung vom 8. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 301), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

27. März 2019 (Nds. GVBl. S. 70), wird nach § 25 der 

folgende § 25 a eingefügt: 

 Im Kammergesetz für die Heilberufe in der Fas-

sung vom 8. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 301), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

27. März 2019 (Nds. GVBl. S. 70), wird nach § 25 der 

folgende § 25 a eingefügt: 

  

„§ 25 a „§ 25 a 

Satzungsanforderungen Verhältnismäßigkeitsprüfung von Satzungen  

nach der Richtlinie (EU) 2018/958 

  

 (1) 
1
Satzungen der Kammern müssen im Einklang 

mit den Vorgaben des auf sie anzuwendenden europäi-

schen Rechts stehen. 
2
Insbesondere haben die Kam-

mern bei neuen oder zu ändernden Vorschriften, die 

dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 

Juni 2018 über die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Er-

lass neuer Berufsreglementierungen (ABl. EU Nr. L 173 

S. 25) unterfallen, die Vorgaben dieser Richtlinie einzu-

halten. 

 (1) wird (hier) gestrichen (Satz 2 jetzt in Absatz 2 

Satz 1) 
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 (2) 
1
Eine Vorschrift im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 

ist anhand der in den Artikeln 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 

2018/958 festgelegten Kriterien auf ihre Verhältnismä-

ßigkeit zu prüfen. 
2
Der Umfang der Prüfung muss im 

Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen 

der Vorschrift stehen. 
3
Die Vorschrift ist so ausführlich 

zu erläutern, dass ihre Übereinstimmung mit dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. 
4
Die 

Gründe, aus denen sich ergibt, dass sie gerechtfertigt 

und verhältnismäßig ist, sind durch qualitative und, so-

weit möglich und relevant, quantitative Elemente zu sub-

stantiieren. 
5
Mindestens zwei Wochen vor der Be-

schlussfassung über die Vorschrift ist auf der Internetsei-

te der jeweiligen Kammer ein Entwurf mit der Gelegen-

heit zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 
6
Nach dem 

Erlass der Vorschrift ist ihre Übereinstimmung mit dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwachen und bei 

einer Änderung der Umstände zu prüfen, ob die Vor-

schrift anzupassen ist. 

 (2) 
1
Die Kammern haben neue oder zu ändernde 

Satzungsregelungen, die dem Anwendungsbereich 

des Artikels 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 

2018 über die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Er-

lass neuer Berufsreglementierungen (ABl. EU 

Nr. L 173 S. 25) unterfallen, vor ihrem Erlass oder ih-

rer Änderung daraufhin zu prüfen, dass sie nichtdis-

kriminierend (Artikel 5 der Richtlinie [EU] 2018/958), 

durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt 

(Artikel 6 der Richtlinie [EU] 2018/958) und verhält-

nismäßig (Artikel 7 der Richtlinie [EU] 2018/958) 

sind. 
2
Der Umfang der Prüfung muss im Verhältnis zu 

der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der Sat-

zungsregelung stehen. 
3
Die Satzungsregelung ist so 

ausführlich zu erläutern, dass ihre Übereinstimmung mit 

dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bewertet werden 

kann. 
4
Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass sie  

gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, sind durch quali-

tative und, soweit möglich und relevant, quantitative 

Elemente zu substantiieren. 
5
Mindestens zwei Wochen 

vor der Beschlussfassung über die Satzungsregelung 

veröffentlicht die jeweilige Kammer auf ihrer Internet-

seite __________ einen Entwurf mit der Gelegenheit zur 

Stellungnahme __________. 
6
Die jeweilige Kammer 

überwacht nach dem Erlass der Satzungsregelung 

____ ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz __________ und prüft bei einer Ände-

rung der Umstände __________, ob die Satzungsrege-

lung anzupassen ist. 

  

 (3) 
1
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der Auf-

sicht zu prüfen, ob die Vorgaben der Richtlinie (EU) 

2018/958 eingehalten wurden. 
2
Zu diesem Zweck haben 

ihr die Kammern die Unterlagen zuzuleiten, aus denen 

sich die Einhaltung der Vorgaben ergibt. 
3
Insbesondere 

sind die Gründe zu übermitteln, aufgrund derer die Sat-

zung oder deren Änderung als gerechtfertigt, notwendig 

und verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie (EU) 

2018/958 beurteilt worden ist.“ 

 (3) 
1
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der Auf-

sicht zu prüfen, ob die Vorgaben des Absatzes 2 einge-

halten wurden. 
2
Zu diesem Zweck haben ihr die Kam-

mern die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich die Ein-
haltung der Vorgaben ergibt, insbesondere ____ die 

Gründe __________, aufgrund derer die jeweilige 

Kammer die neue oder geänderte Satzungsregelung 

als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig im 

Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt hat.“ 

  

  

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe  

in der Pflege 

Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe  

in der Pflege 

  

 Das Kammergesetz für die Heilberufe in der Pflege 

vom 14. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 261), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2019 (Nds. GVBl. S. 418), wird wie folgt geändert: 

 Das Kammergesetz für die Heilberufe in der Pflege 

vom 14. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 261), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2019 (Nds. GVBl. S. 418), wird wie folgt geändert:  
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1. Dem § 15 werden die folgenden Sätze 3 bis 10 an-

gefügt: 

1. Nach § 18 wird der folgende § 18 a eingefügt: 

  

 „§ 18 a 

Verhältnismäßigkeitsprüfung von Satzungen 

nach der Richtlinie (EU) 2018/958 

  

„
3
Die Satzungen nach Satz 1 Nr. 1 müssen im Ein-

klang mit den Vorgaben des auf sie anzuwenden-

den europäischen Rechts stehen. 
4
Insbesondere 

hat die Kammer bei neuen oder zu ändernden Vor-

schriften, die dem Anwendungsbereich der Richtli-

nie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhält-

nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreg-

lementierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25) unterfal-

len, die Vorgaben dieser Richtlinie einzuhalten. 
5
Die Vorschriften sind anhand der in den Artikeln 5 

bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958 festgelegten Kri-

terien auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen. 
6
Der 

Umfang der Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, 

dem Inhalt und den Auswirkungen der Vorschrift 

stehen. 
7
Die Vorschrift ist so ausführlich zu erläu-

tern, dass ihre Übereinstimmung mit dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. 
8
Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass sie ge-

rechtfertigt und verhältnismäßig ist, sind durch qua-

litative und, soweit möglich und relevant, quantitati-

ve Elemente zu substantiieren. 
9
Mindestens zwei 

Wochen vor der Beschlussfassung der Kam-

merversammlung über die Vorschrift ist auf der In-

ternetseite der Kammer ein Entwurf mit der Gele-

genheit zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 
10

Nach dem Erlass der Vorschrift ist ihre Überein-

stimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

zu überwachen und bei einer Änderung der Um-

stände zu prüfen, ob die Vorschrift anzupassen ist.“ 

__________
 1

Die Kammer hat neue oder zu 

ändernde Satzungsregelungen, die dem Anwen-

dungsbereich des Artikels 2 der Richtlinie (EU) 

2018/958 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25) unterfallen, vor 

ihrem Erlass oder ihrer Änderung daraufhin zu 

prüfen, dass sie nichtdiskriminierend (Artikel 5 

der Richtlinie [EU] 2018/958), durch Ziele des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt (Artikel 6 

der Richtlinie [EU] 2018/958) und verhältnismä-

ßig (Artikel 7 der Richtlinie [EU] 2018/958) sind. 

__________ (jetzt in Satz 1) 
2
Der Umfang der Prü-

fung muss im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und 
den Auswirkungen der Satzungsregelung stehen. 
3
Die Satzungsregelung ist so ausführlich zu erläu-

tern, dass ihre Übereinstimmung mit dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. 
4
Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass sie ge-

rechtfertigt und verhältnismäßig ist, sind durch qua-

litative und, soweit möglich und relevant, quantitati-
ve Elemente zu substantiieren. 

5
Mindestens zwei 

Wochen vor der Beschlussfassung der Kam-
merversammlung über die Satzungsregelung 

veröffentlicht die Kammer auf ihrer Internetseite 

__________ einen Entwurf mit der Gelegenheit zur 

Stellungnahme __________. 
6
Die Kammer über-

wacht nach dem Erlass der Satzungsregelung 

____ ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz __________ und prüft bei ei-

ner Änderung der Umstände __________, ob die 
Satzungsregelung anzupassen ist.“ 

  

2. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 2. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

  

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. a) unverändert 

  

b) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 4 ange-

fügt: 

b) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 ange-

fügt: 

  

„
2
Die Aufsichtsbehörde hat die Einhaltung der 

Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 im 

Rahmen der nach Satz 1 Nr. 1 erforderlichen 

Genehmigung zu überprüfen. 
3
Zu diesem 

„
2
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der 

__________ Genehmigung nach Satz 1 Nr. 1 
und im Rahmen der Aufsicht zu 

____prüfen, ob die __________ Vorgaben 
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Zweck hat ihr die Kammer die Unterlagen zu-

zuleiten, aus denen sich die Einhaltung der 

Vorgaben ergibt. 
4
Insbesondere sind die 

Gründe zu übermitteln, aufgrund derer die 

Kammer die Vorschriften und Satzungen oder 

deren Änderung als gerechtfertigt, notwendig 

und verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie 

(EU) 2018/958 beurteilt hat.“ 

des § 18 a eingehalten wurden. 
3
Zu diesem 

Zweck hat ihr die Kammer die Unterlagen zu-

zuleiten, aus denen sich die Einhaltung der 
Vorgaben ergibt, insbesondere ____ die 

Gründe __________, aufgrund derer die 
Kammer die __________ neue oder geän-

derte Satzungsregelung als gerechtfertigt, 

notwendig und verhältnismäßig im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt hat. 
4
__________ (jetzt in Satz 3)“ 

  

  

Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Gesetzes über die  

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Änderung des Gesetzes über die  

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

  

 Dem § 3 des Gesetzes über die Landwirtschafts-

kammer Niedersachsen in der Fassung vom 

10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 61, 176), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 14. Dezember 2016 (Nds. GVBl. 

S. 258), wird der folgende Absatz 4 angefügt: 

 ____ § 3 des Gesetzes über die Landwirtschafts-

kammer Niedersachsen in der Fassung vom 

10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 61, 176), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 14. Dezember 2016 (Nds. GVBl. 
S. 258), wird wie folgt geändert: 

  

 1. Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: 

  

 „(4) 
1
Die Satzungen nach § 3 Abs. 1 dieses Geset-

zes in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Satz 3 dieses Gesetzes 

und § 36 der Gewerbeordnung müssen im Einklang mit 

den Vorgaben des auf sie anzuwendenden europäi-

schen Rechts stehen. 
2
Insbesondere hat die Landwirt-

schaftskammer bei neuen oder zu ändernden Vorschrif-

ten, die dem Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 

2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprü-

fung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. EU 

Nr. L 173 S. 25) unterfallen, die Vorgaben dieser Richtli-

nie einzuhalten. 
3
Die Vorschriften sind anhand der in 

den Artikeln 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 2018/958 festge-

legten Kriterien auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen. 
4
Der Umfang der Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, 

dem Inhalt und den Auswirkungen der Vorschrift stehen. 
5
Die Vorschrift ist so ausführlich zu erläutern, dass ihre 

Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz bewertet werden kann. 
6
Die Gründe, aus denen 

sich ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig 

ist, sind durch qualitative und, soweit möglich und rele-

vant, quantitative Elemente zu substantiieren. 
7
Mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung der 

Kammerversammlung über die Vorschrift ist auf der In-

ternetseite der Landwirtschaftskammer ein Entwurf mit 

der Gelegenheit zur Stellungnahme zu veröffentlichen. 
8
Nach dem Erlass der Vorschrift ist ihre Übereinstim-

mung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu über-

wachen und bei einer Änderung der Umstände zu prü-

 „(3) 
1 bis 8

__________ 
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fen, ob die Vorschrift anzupassen ist. 
9
Die Satzung nach 

Satz 1 und deren Änderungen bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit der Genehmigung des für Landwirtschaft zu-

ständigen Ministeriums. 
10

Dieses hat zu prüfen, ob die 

Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 eingehalten wur-

den. 
11

Zu diesem Zweck hat ihr die Landwirtschafts-

kammer die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich die 

Einhaltung der Vorgaben ergibt. 
12

Insbesondere sind die 

Gründe zu übermitteln, aufgrund derer die Landwirt-

schaftskammer die Vorschriften und Satzungen oder de-

ren Änderung als gerechtfertigt, notwendig und verhält-

nismäßig im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt 

hat. 
13

§ 3 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 gilt entsprechend.“ 

9
Auch Beschlüsse der Kammerversammlung 

über eine Satzung nach Absatz 1 Satz 1 in Ver-

bindung mit § 2 Abs. 3 Satz 3 dieses Gesetzes 

in Verbindung mit § 36 Abs. 4 der Gewerbeord-

nung bedürfen __________ der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde. 
10

Die Aufsichtsbehörde hat 

im Rahmen der Genehmigung und im Rahmen 

der Aufsicht zu prüfen, ob die Vorgaben des § 36 

Abs. 4 a der Gewerbeordnung eingehalten wur-

den. 
11

Zu diesem Zweck hat ihr die Landwirt-

schaftskammer die Unterlagen zuzuleiten, aus de-
nen sich die Einhaltung der Vorgaben ergibt, ins-

besondere ____ die Gründe __________, aufgrund 

derer die Landwirtschaftskammer die __________ 
neue oder geänderte Satzungsregelung als ge-

rechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig im Sin-

ne der Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt hat. 
12

__________ (jetzt in Satz 11) 
13

____ Absatz 2 

Sätze 2 bis 5 gilt entsprechend.“
 

  

 2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

  

  

Artikel 6 Artikel 6 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 Dieses Gesetz tritt am 30. Juli 2020 in Kraft. unverändert 

 

 

 

(Verteilt am 25.06.2020) 
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